
   
  

    

  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
          „Und wohin?“ 
 
 
Wenn Sie in Bischofsheim leben und eine dieser Leistungen beantragen möchten, dann 
wenden Sie sich  
 

 wenn Sie erwerbsfähig sind und im Alter unter 65 Jahren 
an das  
 
Kommunales Jobcenter Kreis Groß-Gerau 
Servicebüro Rüsselsheim  
Rüsselsheim, Eisenstraße 40 

 
Es ist dort ein Kundenempfangsbereich eingerichtet, für ein Beratungsgespräch mit Ihrem  
Persönlichen Ansprechpartner oder dem Leistungssachbearbeiter benötigen Sie einen Ter-
min. 
 
Öffnungszeiten:  Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie 
    Donnerstag von 14 bis 18 Uhr 
Telefon:   06142/17766-0  
 
 

 wenn Sie über 65 Jahre alt und/oder erwerbsgemindert sind  
an den 
 
Fachdienst Allgemeine Soziale Hilfen bei der Kreisverwaltung in Groß-Gerau 
 

Öffnungszeiten Groß-Gerau: Montags, dienstags, donnerstags 
     und freitags von     8:00 Uhr bis 12:00 Uhr  
     mittwochs von       14:00 Uhr bis 18:00 Uhr  
     Telefon Infothek:   06152 / 989-0  
 
Bei organisatorischen Fragen können Sie sich an die Mitarbeiter unserer  Abteilung Bauen, 
Soziales und Kultur wenden, die Ihnen Ansprechpartner bei der Kreisverwaltung  oder Job-
center nennen können.  
Eine fachliche Beratung darf die Gemeinde Bischofsheim in diesen Angelegenheiten leider 
nicht leisten. 
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